
 
A n t r a g : 

 
1. Für das Gebiet zwischen der BAB 7, der L 

328, der K 1 und dem Baggersee in den 
Stadtteilen Einfeld und Gartenstadt ist ein 
Bebauungsplan im Sinne des § 30 Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen. Der Be-
bauungsplan soll der Schaffung planungs-
rechtlicher Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung eines autobahnnahen Gewer-
beparks dienen. 

 
2. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Um-

weltprüfung durchzuführen, in der die vor-
aussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. Die Umweltprüfung soll sich vor 
allem auf die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung auf Belange von Natur 
und Umwelt, Oberflächenentwässerung, 
Immissionsschutz und Naherholung bezie-
hen. 

 
3. Es ist eine Bürgerbeteiligung nach den 

Richtlinien der Stadt Neumünster durchzu-
führen; die in ihren Aufgabenbereichen be-
rührten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange sind über die Planung zu informie-
ren und zur Äußerung auch in Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufzufor-
dern. 

 
4. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 
 


